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§ 24e ZLPV 2006 Anrechnung bei
Ausbildung und Prüfung für

Ultraleichtpiloten
 ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2021

(1) Die zuständige Behörde kann hinsichtlich des theoretischen Teils der Ausbildung und Prüfung von der Ausbildung

und dem Nachweis der erforderlichen fachlichen Befähigung in einem bestimmten Teilgebiet absehen, sofern

anlässlich einer früheren Prüfung die fachliche Befähigung im betre enden Teilgebiet bereits nachgewiesen worden

ist. Im Falle einer im Ausland abgelegten Prüfung ist von der zuständigen Behörde dabei sicherzustellen, dass

Ausbildung und Prüfung im Hinblick auf den dabei gewährleisteten Standard den entsprechenden inländischen

Anforderungen gleichwertig sind.

(2) Die zuständige Behörde kann bei Inhabern von inländischen Zivilluftfahrerscheinen oder gleichwertigen

ausländischen Erlaubnissen unter Beachtung der Erfordernisse der Sicherheit der Luftfahrt im Hinblick auf die gemäß

§ 24d geforderte praktische Ausbildung vorher erfolgte praktische Ausbildungen und erworbene Flugerfahrung

anrechnen.

(3) Das Ausmaß der Anrechnung gemäß Abs. 2 kann im Hinblick auf den Erwerb von Klassenberechtigungen für UL/A

bei Inhabern der in § 24a Abs. 3 genannten Scheine, Inhabern von Segel iegerscheinen (§§ 61 ) sowie von Inhabern

einer gleichwertigen und inhaltlich der angestrebten Berechtigung entsprechenden ausländischen Berechtigung auf

Grund des Ergebnisses eines von einer Zivilluftfahrerschule durchgeführten Status-Überprüfungs uges, bei welchem

das Ausmaß der noch erforderlichen praktischen Ausbildung festgestellt wird, erfolgen. Die zuständige Behörde kann

bei Inhabern von in § 24a Abs. 3 genannten Scheinen und Inhabern einer gleichwertigen und inhaltlich der

angestrebten Berechtigung entsprechenden ausländischen Berechtigung vom Erfordernis weiterer praktischer

Ausbildung beziehungsweise von der Durchführung eines Status-Überprüfungsfluges absehen, sofern insbesondere im

Hinblick auf die nachgewiesene Erfahrung des Piloten die Sicherheit der Luftfahrt gewährleistet ist. Inhaber von

Segel iegerscheinen ausgenommen Inhaber von Berechtigungen gemäß § 64a (Motorsegler im Motor ug) müssen

jedoch jedenfalls eine praktische Ausbildung auf Ultraleicht ugzeugen im Ausmaß von mindestens 15 Stunden

einschließlich mindestens 5 Stunden Allein ugzeit absolvieren. Der Inhalt des Status-Überprüfungs uges hat dem

praktischen Prüfungsprogramm zu entsprechen. Über das Ergebnis des Status-Überprüfungs uges ist von der

Zivilluftfahrerschule ein schriftlicher Bericht zu erstellen und mit Stellung des Antrages auf Erteilung eines Scheins oder

einer Berechtigung gemäß § 24a an die zuständige Behörde zu übermitteln.

(4) Das Ausmaß der Anrechnung gemäß Abs. 2 im Hinblick auf den Erwerb von Klassenberechtigungen für UL/A beträgt

bei Hubschrauberpiloten oder Inhabern einer Klassenberechtigung UL/T bis zu fünf Stunden.

(5) Bei Bewerbern um eine Klassenberechtigung UL/T, die über eine Berechtigung UL/A oder über einen

Segel iegerschein mit Startartberechtigung Hilfsmotorstart verfügen oder die über eine Berechtigung gemäß § 64a

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/24d
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/24a
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/24a
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/64a
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/24a
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/64a


verfügen oder über eine entsprechende Lizenz und Berechtigung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 verfügen,

können bis zu 20 Flugstunden und 50 Starts und Landungen durch Flugzeit als verantwortlicher Pilot ersetzt werden,

wobei in der Gesamt ugzeit mindestens 5 Stunden in Begleitung eines Fluglehrers, mindestens 5 Stunden im Allein ug

sowie mindestens 20 Alleinlandungen enthalten sein müssen. Die Überland ugausbildung kann in solchen Fällen auf

einen Überland ug unter Aufsicht eines Fluglehrers mit mindestens 50 Kilometer und drei Landungen auf weiteren

Plätzen reduziert werden. Bei Bewerbern mit gültiger Klassenberechtigung UL/G können fünf Stunden durch Flugzeit

als verantwortlicher Pilot ersetzt werden.

(6) Wird eine Klassenberechtigung UL/G angestrebt, kann eine Anrechnung gemäß Abs. 2 bei Hubschrauberpiloten,

Inhabern einer Klassenberechtigung UL/T oder Piloten von Hänge- beziehungsweise Paragleitern (§§ 79 ) im Ausmaß

von bis zu zehn Stunden erfolgen.

(7) Wird eine Klassenberechtigung UL/M angestrebt, ist eine Anrechnung gemäß Abs. 2 bei Inhabern einer

Berechtigung für motorisierte Hänge- beziehungsweise Paragleiter gemäß § 86 insofern zulässig, als das Erfordernis

gemäß § 24d. Abs. 5 Z 2 durch eine den Anforderungen der Sicherheit der Luftfahrt genügende Unterschiedsschulung

durch einen berechtigten Fluglehrer ersetzt werden kann.

(8) Inhaber eines Ultraleichtscheins, die den Erwerb einer weiteren Klassenberechtigung anstreben, müssen eine auf

die entsprechende Klasse bezogene theoretische Ausbildung und Prüfung in den Gegenständen allgemeine und

spezielle Luftfahrzeugkenntnisse sowie ugbetriebliche Verfahren durchführen. Im Hinblick auf die praktische

Ausbildung kann eine Anrechnung gemäß den vorstehenden Bestimmungen erfolgen. Wird eine Klassenberechtigung

UL/A angestrebt, hat die praktische Ausbildung jedoch jedenfalls 25 Stunden Flugzeit einschließlich 10 Stunden

Allein ug zu betragen. Wird eine Klassenberechtigung UL/G angestrebt, hat die praktische Ausbildung jedenfalls

20 Stunden Flugzeit einschließlich 10 Stunden Allein ug zu betragen. Wird eine Klassenberechtigung UL/M angestrebt,

ist unbeschadet der Bestimmungen in Abs. 5 und 6 die gesamte praktische Ausbildung gemäß § 24d zu absolvieren.
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